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STEUERLICHE BEHANDLUNG EINER 
US S-CORPORATION IN DER SCHWEIZ
Unter besonderer Berücksichtigung der Anteilsinhaberin
nen und Anteilsinhaber mit Wohnsitz in der Schweiz 

Aus Schweizer Sicht stellen sich im Zusammenhang mit einer US SCorporation ver
schiedene Fragen. Wie erfolgt die Besteuerung von Anteilsinhabenden von US SCor
porations mit Wohnsitz in der Schweiz? Was sind die Verrechnungssteuerfolgen, 
wenn die US SCorporation Anteile an einer Schweizer Gesellschaft hält? Der vor
liegende Artikel gibt einen Überblick über die aktuelle Rechtsprechung, Literatur 
und Praxis in den Kantonen.

1. DIE S-CORPORATION NACH US-RECHT
Der Begriff S-Corporation stammt aus dem US-Steuer-
gesetz [1]. Dabei handelt es sich um eine Körperschaft, die 
einen steuerlichen Sonderstatus hat [2]. In den USA besteht 
für kleine, geschäftlich tätige Gesellschaften (Small Busi-
ness Corporations) die Möglichkeit, unter gewissen Voraus-
setzungen eine Wahl zur transparenten Besteuerung vor-
zunehmen. Dabei werden die erzielten Gewinne (und Ver-
luste) nicht auf Stufe der Gesellschaft, sondern auf Stufe 
der Anteilsinhaberinnen und Anteilsinhaber besteuert 
(Pass-Through Taxation). Die Gesellschaft wechselt damit 
von einer ordentlich besteuerten C-Corporation zu einer S-
Corporation [3]. Die S-Corporation kann ihre 100-%-Toch-
tergesellschaften ebenfalls als transparent behandeln las-
sen (S-Subsidiaries). Deren Vermögenswerte, Verbindlich-
keiten sowie Erträge werden dadurch gleich behandelt wie 
diejenigen der Muttergesellschaft [4]. Steuerlich ist die S-
Corporation aufgrund der transparenten Betrachtung nach 
US-Recht kein Steuersubjekt mehr. Zivilrechtlich bleibt die 
S-Corporation in den USA jedoch eine Körperschaft und ver-
liert ihren Status als juristische Person nicht. Die Wahl zur 
transparenten Besteuerung erfolgt i. d. R., um eine wirt-
schaftliche Doppelbesteuerung des Unternehmensgewinns 
zu vermeiden [5]. 

2. DIE STEUERLICHE BEHANDLUNG 
DER S-CORPORATION 
2.1 Qualifikation der S-Corporation nach 
 Schweizer Recht
2.1.1 Lehre und Praxis. Gemäss Art. 49 Abs. 3 DBG und Art. 20 
Abs. 2 StHG werden ausländische juristische Personen den 
inländischen juristischen Personen gleichgestellt, denen sie 
rechtlich oder tatsächlich am ähnlichsten sind. Die Quali-
fikation von ausländischen Beteiligungen erfolgt in sinnge-
mässer Anwendung von Art. 49 Abs. 3 DBG und Art. 20 Abs. 2 
StHG [6]. 

Nach Art. 154 Abs. 1 des Bundesgesetzes über das interna-
tionale Privatrecht vom 18. Dezember 1987 (IPRG; SR 291) un-
terstehen Gesellschaften dem Recht des Staats, nach dessen 
Vorschriften sie organisiert sind, wenn sie die darin vorge-
schriebenen Publizitäts- oder Registrierungsvorschriften 
dieses Rechts erfüllen oder, falls solche Vorschriften nicht 
bestehen, wenn sie sich nach dem Recht dieses Staats organi-
siert haben. Nach dieser sog. Inkorporationstheorie ist insbeson-
dere zu prüfen, ob die Gesellschaft rechts- und handlungs-
fähig ist und ihr demnach eine eigene Rechtspersönlichkeit 
zukommt. Ist die Rechtspersönlichkeit nach ausländischem 
Recht gegeben, ist diese auch nach Schweizer Recht anzuer-
kennen. Das Steuerrecht folgt grundsätzlich der zivilrechtli-

SIBYLLE FANKHAUSER, 

DIPL. STEUEREXPERTIN, 

RECHTSANWÄLTIN, NOTARIN, 

DOZENTIN STEUERRECHT 

HOCHSCHULE LUZERN, 

DIRECTOR KPMG

FRANK ROTH, 

DIPL. STEUEREXPERTE 

RECHTSANWALT, LL. M., 

DIRECTOR, LEITER STEUERN 

BERN, KPMG



182

STE U E R N

EXPE RT FOCUS 2023 | APRIL

STEUERliChE BEhaNdlUNg E iNER US S-CORPORaTiON iN dER SChwEiz

chen Rechtspersönlichkeit; nur in Ausnahmefällen ist eine 
steuerliche Nichtbeachtung der ausländischen Rechtspersön-
lichkeit (Durchgriff) gerechtfertigt [7]. Kommt es nicht zu 
einem Durchgriff, ist ein zivilrechtlicher Rechtstypenver-
gleich (welches inländische Gebilde ist dem ausländischen 
am ähnlichsten) anhand entscheidender Kriterien wie Rechts- 
und Handlungsfähigkeit, Haftungsbegrenzung, Fremd- vs. 
Selbstorganschaft, Kapitalschutzvorschriften so wie Über-
tragbarkeit der Gesellschaftsanteile vorzunehmen [8]. 

2.1.2 Rechtsprechung. Das Bundesgericht hatte im Jahr 2015 im 
Fall einer US-Limited Liability Company (LLC) zu beurteilen, 
ob die Elemente einer Kapitalgesellschaft oder diejenigen 
einer Personengesellschaft überwiegen. 

Das Bundesgericht kam zum Schluss, dass einerseits von 
einem Vergleich der ausländischen Gesellschaft mit inländi-
schen Gebilden auszugehen sei, andererseits aber auch die 
steuerliche Behandlung im Ausland als entscheidendes Ele-
ment mitzuberücksichtigen sei. Dies sei insbesondere mit 
Blick auf die hybriden Gebilde, welche vielfach nach (aus-
ländischem) Zivilrecht als juristische Personen qualifiziert 
werden, jedoch steuerrechtlich transparent behandelt wer-
den (wie bspw. LLC oder S-Corporation), zu beachten. Der 
Grund dafür sei die Vermeidung von Doppelbesteuerungen 
bzw. doppelten Nichtbesteuerungen [9]. Im erwähnten Ur-
teil qualifizierte das Bundesgericht die LLC als Personen-
gesellschaft, obwohl sie in den USA eine eigene Rechtsper-
sönlichkeit aufwies [10]. 

Im Jahr 2016 hatte das Steuerrekursgericht des Kantons 
Zürich den Fall einer S-Corporation zu beurteilen und kam 
dabei zum Schluss, dass die transparente Besteuerung der 
S-Corporation in den USA den zivilrechtlichen Rechtsty-
penvergleich nicht umzustossen vermöge [11]. Die zivilrecht-
lichen Charakteristika der S-Corporation seien stärker zu 
gewichten als die steuerlich transparente Behandlung mit 
dem Ergebnis, dass die S-Corporation als juristische Person 
zu qualifizieren sei. Ausschlaggebend für das Steuerrekurs-
gericht waren insbesondere die haftungsrechtliche Situation 
sowie die regulär durchgeführten gesellschaftsrechtlichen 
Versammlungen [12]. Das Steuerrekursgericht des Kantons 
Zürich hatte bei dieser Beurteilung vergleichsweise die Pra-
xishinweise der SSK zur LLC für die S-Corporation heran-
gezogen [13]. Diese gehen grundsätzlich von der Gleichbe-
handlung der LLC mit einer Schweizer GmbH aus und sind 
damit restriktiver als die (erwähnte) Rechtsprechung des 
 Bundesgerichts [14].

Das Steuerrekursgericht des Kantons Zürich hielt auch in 
seinem jüngsten Entscheid im Jahr 2022 an seiner Auffas-
sung fest und kam im Fall einer US-LLC zum Ergebnis, dass 
diese als juristische Person qualifiziere, und hinterfragte 
gleichzeitig die vom Bundesgericht angeordnete «entschei-
dende» Gewichtung der steuerlichen Behandlung im In-
korporationsstaat [15]. 

2.2 Anwendung des Doppelbesteuerungsabkommens 
(DBA). Personen können vom Schutz des Abkommens zwi-
schen der Schweizerischen Eidgenossenschaft und den Ver-
einigten Staaten von Amerika zur Vermeidung der Doppel-
besteuerung auf dem Gebiet der Steuern vom Einkommen 
vom 2. Oktober 1996 (DBA US–CH; SR 0.672.993.61) profitie-
ren, sofern sie i. S. v. Art. 4 Abs. 1 Bst. a DBA US-CH als «in den 
USA oder der Schweiz ansässig» gelten. Für die Zwecke des 
DBA gilt ein Unternehmen als «in einem Vertragsstaat ansäs-
sig», wenn dieses aufgrund des Orts seiner Geschäftsleitung, 
des Orts seiner Errichtung oder aufgrund eines anderen 
ähnlichen Merkmals in diesem Staat steuerpflichtig ist, 
d. h., wenn es nach dem Steuerrecht dieses Staats als eigen-
ständiges Steuersubjekt qualifiziert. Dieses Erfordernis er-
füllt eine S-Corporation nicht, da diese infolge transparenter 
steuerlicher Behandlung in den USA keiner Ertragssteuer 
unterliegt. Der Abkommensschutz ist folglich auf Stufe der 
Gesellschaft nicht gegeben [16].

3. DIE BESTEUERUNG DER ANTEILS INHA BERIN
NEN UND ANTEILSINHABER VON SCOR PORA
TIONS MIT WOHNSITZ IN DER SCHWEIZ
3.1 Wer ist betroffen? Die transparente Besteuerung als 
 S-Corporation ist nach US-Recht nur möglich, wenn die 
Anteilsinhaberin oder der Anteilsinhaber in den USA steuer-
lich ansässig ist. Entsprechend stellt sich die Frage der Be-
steuerung von Anteilsinhaberinnen und Anteilsinhabern 
von S-Corporations mit Wohnsitz in der Schweiz nur in Fäl-
len, in denen auch eine steuerliche Ansässigkeit in den USA 
vorliegt. Diese ist gegeben bei US-Staatsangehörigen sowie 
Personen mit einer doppelten Staatsangehörigkeit, wovon 
eine die US-Staatsbürgerschaft ist. Weiter gelten Personen 
mit einer Schweizer oder Drittstaatsangehörigkeit in den 
USA als steuerlich ansässig, wenn sie im Besitz einer Green-
card sind oder den Substantial Presence Test in den USA 
 erfüllen [17].

3.2 Steuerfolgen für die Anteilsinhaberinnen 
und Anteilsinhaber 
3.2.1 Ansässigkeit. I. S. v. Art. 3 Abs. 1 DBG sowie Art. 3 Abs. 1 
StHG sind natürliche Personen aufgrund persönlicher Zuge-
hörigkeit steuerpflichtig, wenn sie ihren steuerrechtlichen 
Wohnsitz oder Aufenthalt in der Schweiz haben. Nach Art. 6 
Abs. 1 DBG ist der Umfang der Steuerpflicht bei persönlicher 
Zugehörigkeit in der Schweiz unbeschränkt. Die Steuer-
pflicht erstreckt sich jedoch nicht auf Geschäftsbetriebe, Be-
triebsstätten und Grundstücke im Ausland. 

Ist eine in den USA steuerlich ansässige Person mit Antei-
len an einer S-Corporation in der Schweiz unbeschränkt 
steuerpflichtig, werden ihre Einkünfte aus der S-Corpora-

MaXi MÜllER, 

Mlaw, NOTaRiN, 

CONSUlTaNT KPMg



183

STE U E R N

APRIL | 2023 EXPE RT FOCUS

STEUERliChE BEhaNdlUNg E iNER US S-CORPORaTiON iN dER SChwEiz

tion – wie unter Ziff. 1 hiervor beschrieben – bereits von den 
US-Steuerbehörden besteuert. 

3.2.2 Steuerliche Qualifikation nach inländischem Recht. Nach herr-
schender Lehre (und teilweise auch der Rechtsprechung) [18] 
werden Anteilsinhaberinnen und Anteilsinhaber von S-Cor-
porations den Anteilsinhaberinnen und Anteilsinhabern 
von juristischen Personen, insbesondere Kapitalgesellschaf-
ten, gleichgestellt. Da eine S-Corporation in Anwendung 
der Inkorporationstheorie trotz steuerlich transparenter Be-
trachtung als juristische Person qualifiziert und das Steuer-
recht grundsätzlich der zivilrechtlichen Betrachtung folgt, 
ist aus Sicht der Autorinnen und des Autors eine Gleichstel-
lung mit juristischen Personen auch für Steuerzwecke auf-
grund des Wortlauts des Gesetzes angezeigt. Art. 49 Abs. 3 
DBG und Art. 20 Abs. 2 StHG halten explizit fest, dass aus-
ländische juristische Personen den inländischen juristischen Per-
sonen gleichgestellt werden, denen sie rechtlich oder tatsäch-
lich am ähnlichsten sind. Damit besteht nach Ansicht der 
Autorinnen und des Autors kein Handlungsspielraum, eine 
ausländische juristische Person einer inländischen Perso-
nengesellschaft ohne Rechtspersönlichkeit gleichzustellen. 
Beide Artikel sind in der Formulierung klar und halten keine 
Ausnahmeregelungen bereit. Eine transparente Besteue-
rung im Ausland vermag die zivilrechtliche Qualifikation im 
Ausland und damit auch die inländische Gleichstellung ge-

mäss Art. 49 Abs. 3 DBG und Art. 20 Abs. 2 StHG nicht um-
zustossen. Obgleich diese Bestimmungen unter dem Titel 
respektive Kapitel «Steuerpflicht» im jeweiligen Gesetz ste-
hen, beschränkt sich deren Wortlaut nicht auf juristische 
Personen, die in der Schweiz steuerpflichtig sind, sondern 
finden auch Anwendung auf ausländische juristische Perso-
nen, die in der Schweiz nicht steuerpflichtig sind – wie vor-
liegend die US S-Corporation. Mit der Qualifikation des 
Unternehmens wird auch die Besteuerung der Anteilsinha-
berinnen und Anteilsinhaber mit Wohnsitz in der Schweiz 
festgelegt [19]. Demnach sind Ausschüttungen einer S-Cor-
poration, also einer Kapitalgesellschaft, für natürliche Per-
sonen mit steuerlichem Wohnsitz in der Schweiz als Ertrag 
aus beweglichem Vermögen i. S. v. Art. 20 Abs. 1 Bst. c DBG 
und Art. 7 Abs. 1 StHG steuerbar. Sofern die Anteilsinhaberin 
oder der Anteilsinhaber mindestens 10 % am Gesellschafts-
kapital der S-Corporation hält, sieht Art. 20 Abs. 1bis DBG eine 
Teilbesteuerung dieses Vermögensertrags im Umfang von 
70 % für die direkte Bundessteuer und Art. 7 Abs. 1 StHG eine 
solche im Umfang von mind. 50 % für die Kantons- und Ge-
meindesteuern vor. 

3.2.3 Anwendung des DBA US–CH. Anschliessend ist zu prüfen, 
ob das DBA US–CH das Besteuerungsrecht der Schweiz ein-
schränkt. Nach dem DBA US–CH ist eine Person «eine in 
einem Vertragsstaat ansässige Person», welche nach Art. 4 
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Abs. 1 Bst. a DBA US–CH nach dem Recht dieses Staats dort 
aufgrund des Wohnsitzes, des ständigen Aufenthalts, der 
Staatsangehörigkeit, des Orts der Geschäftsleitung oder 
Errichtung oder aufgrund eines anderen Merkmals steuer-
pflichtig ist. 

Die Anteilsinhaberin oder der Anteilsinhaber einer S-Cor-
poration ist durch die Wohnsitznahme in der Schweiz hier 
unbeschränkt steuerpflichtig und kann sich somit auf den 
Schutz des DBA US–CH berufen. Damit kommt der Abkom-
mensschutz auf Ebene der Anteilsinhaberinnen oder Anteils-
inhabern einer S-Corporation zum Tragen (und nicht auf 
Ebene der Gesellschaft, siehe Ziff. 2.2 hiervor).

Wie ausgeführt, wird in den USA durch die transparente 
Betrachtung der S-Corporation nicht die Gesellschaft, son-
dern deren Anteilsinhaberinnen und Anteilsinhaber wer-
den besteuert. Nach Schweizer Recht hingegen unterliegen 
die Erträge der S-Corporation bei der natürlichen Person mit 
Wohnsitz in der Schweiz der Besteuerung als Ertrag aus be-
weglichen Vermögen (Dividende). Entsprechend stellt sich 
die Frage, ob und wenn ja, wie das DBA US–CH die Anteils-
inhaberinnen und Anteilsinhaber vor dieser Doppelbesteu-
erung schützt. 

Aus Sicht der Schweiz wären die Ausschüttungen einer S-
Corporation als Dividenden gemäss Art. 10 Abs. 1 DBA US–
CH zu betrachten. Art. 10 Abs. 4 DBA US–CH präzisiert je-
doch, dass die «Dividenden» nach dem Recht des Vertrags-
staats, aus dem sie stammen, den Einkünften aus Aktien 
steuerlich gleichgestellt sein müssen. Da die S-Corporations 

in den USA wie Personengesellschaften besteuert werden, 
entfällt eine Anwendung von Art. 10 DBA US–CH [20]. 

Zu prüfen bleibt, ob über die Allokation des Unterneh-
mensgewinns eine Doppelbesteuerung vermieden werden 
kann. Gemäss Art. 7 Abs. 1 DBA US–CH können Gewinne 
eines Unternehmens eines Vertragsstaats nur in diesem Staat 
besteuert werden, es sei denn, das Unternehmen übt seine 
Tätigkeit im anderen Vertragsstaat durch eine dort gelegene 
Betriebsstätte aus. Dass sich die S-Corporation selbst, wie in 
Ziff. 2.3 dargelegt, nicht auf Art. 7 Abs. 1 DBA US–CH beru-
fen kann, bedeutet nicht, dass diese Bestimmung keine Be-
achtung findet. Gemäss Praxishinweisen der SSK kann sich 
die Anteilsinhaberin oder der Anteilsinhaber mit Wohnsitz 
in der Schweiz indirekt auf Art. 7 Abs. 1 DBA US–CH beru-
fen, indem geltend gemacht wird, dass aufgrund der trans-
parenten Besteuerung in den USA ein Schweizer Unternehmen 
gemäss Art. 3 Abs. 1 Bst. c DBA US–CH vorliegt [21]. Der Aus-
druck «Unternehmen eines Vertragsstaats» nach Art. 3 Abs. 1 
Bst. c DBA US–CH bedeutet ein Unternehmen, das von einer 
in einem Vertragsstaat ansässigen Person betrieben wird. Die 
Anteilsinhaberin oder der Anteilsinhaber einer S-Corpora-
tion mit Wohnsitz in der Schweiz ist im Gegensatz zur S-
Corporation selbst eine ansässige Person gemäss Art. 4 Abs. 1 
Bst. a DBA US–CH. Da aufgrund der transparenten Besteu-
erung der S-Corporation davon ausgegangen wird, dass das 
Unternehmen nicht von der S-Corporation selbst, sondern 
von ihren Anteilsinhaberinnen und Anteilsinhabern betrie-
ben wird, liegt im Umfang der Beteiligung der Anteilsinha-
berin oder des Anteilsinhabers mit Wohnsitz in der Schweiz 
ein von ihr oder von ihm betriebenes Schweizer Unter-
nehmen vor [22]. Soweit die Unternehmenstätigkeit dieses 
Schweizer Unternehmens in den USA ausgeführt wird, hat 
dies zur Konsequenz, dass das Unternehmen gemäss Art. 5 
Abs. 1 DBA US–CH in den USA eine Betriebsstätte begrün-
det. Eine Betriebsstätte im Sinne des DBA US–CH liegt vor, 
wenn eine feste Geschäftseinrichtung besteht, durch wel-
che die Tätigkeit eines Unternehmens ganz oder teilweise 
ausgeführt wird. Soweit die Gewinne des Unternehmens der 
Betriebsstätte zugeordnet werden können, besteht ein aus-
schliessliches Besteuerungsrecht in den USA. In der Schweiz 
sind diese Gewinne somit lediglich satzbestimmend zu be-
rücksichtigen [23]. Nach Ansicht der Autorinnen und des Au-
tors kommt bei der Satzbestimmung wiederum das inner-
staatliche Recht zur Anwendung, was bedeutet, dass eine all-
fällige Teilbesteuerung bei den Erträgen aus Vermögen zu 
berücksichtigen ist. 

Die Einschränkung der Steuerpflicht bei ausländischen 
Betriebsstätten ergibt sich auch direkt aus Art. 6 Abs. 1 DBG, 
wonach sich die unbeschränkte Steuerpflicht bei persönli-
cher Zugehörigkeit nicht auf Betriebsstätten im Ausland 
erstreckt [24]. Der Nachweis der Betriebsstätte i. S. v. Art. 5 
Abs. 1 DBA US–CH sowie des Gewinnanteils, der auf diese 
Betriebsstätte entfällt, ist als steuermindernde Tatsache von 
der Anteilsinhaberin oder vom Anteilsinhaber zu erbringen. 
Gleiches gilt, wenn die S-Corporation-Muttergesellschaft 
von S-Subsidiaries oder von steuerlich transparenten LLC ist. 
Soweit diese Tochtergesellschaften in den USA eine Unter-
nehmenstätigkeit ausüben, sind sie – durch die transparente 

Abbildung 1: BESTEUERUNG DER ERTRÄGE 
EINER S-CORPORATION IN DER SCHWEIZ 
UNTER DEM DBA US–CH
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Besteuerung der Gesellschaften in den USA und deren Zu-
rechnung zur Muttergesellschaft – als Betriebsstätten der 
Schweizer Unternehmung in den USA zu betrachten. 

Liegt hingegen keine Betriebsstätte in den USA vor resp. 
kann die steuermindernde Tatsache der Betriebsstätte nicht 
rechtsgenüglich nachgewiesen werden, hat dies zur Konse-
quenz, dass die Einkünfte aus der S-Corporation von den 
Anteilsinhaberinnen und Anteilsinhabern als Erträge aus 
beweglichem Vermögen in der Schweiz der Einkommens-
steuer unterliegen. Damit tritt für die Anteilsinhaberinnen 
und Anteilsinhaber eine echte Doppelbesteuerung ein. Ins-
besondere bei Holding- oder Vermögensverwaltungsgesell-
schaften ist zu prüfen, ob die Unternehmenstätigkeit tat-
sächlich in den USA oder am Wohnsitz der Anteilsinhaberin-
nen und Anteilsinhaber ausgeführt wird.

3.2.4 Besteuerungszeitpunkt. Aufgrund der inländischen Quali-
fikation der S-Corporation als Kapitalgesellschaft führt 
grundsätzlich erst die Ausschüttung der Gewinne der S-Cor-
poration zu einer Besteuerung der Anteilsinhaberin oder des 
Anteilsinhabers in der Schweiz (Einkommenssteuer aus Ver-
mögensertrag gemäss Art. 20 Abs. 1 Bst. c DBG und Art. 7 
Abs. 1 StHG). Die USA hingegen besteuern den jährlich erziel-
ten Gewinn der S-Corporation bei den Anteilsinhaberinnen 
und Anteilsinhabern und setzen infolge der transparenten 
Betrachtungsweise keine Ausschüttung an ihre Anteilsinha-
berinnen und Anteilsinhaber voraus. Dies hat zur Konse-
quenz, dass der Besteuerungszeitpunkt zwischen den USA 

und der Schweiz auseinanderfällt. Die Anteilsinhaberin oder 
der Anteilsinhaber mit Wohnsitz in der Schweiz muss erst im 
Zeitpunkt des effektiven Geldflusses von der S-Corporation 
ihre oder seine «Dividende» in der eigenen Steuererklärung 
satzbestimmend deklarieren [25]. Dies gilt für sämtliche Di-
videnden, also auch für allfällige aus der Zeit vor dem Zuzug 
in die Schweiz thesaurierten Gewinne, welche ausgeschüttet 
werden, für ausgeschüttete Gewinne aus dem abgeschlosse-
nen Geschäftsjahr und für Liquidationsdividenden.

Die Besteuerung der Erträge einer S-Corporation in der 
Schweiz unter dem DBA US–CH lässt sich demnach wie in Ab-
bildung 1 zusammenfassen.

3.3 Vermögenssteuerfolgen. Das DBA US–CH enthält 
keine Bestimmungen zur Vermögenssteuer und schränkt 
daher das Besteuerungsrecht der Schweiz in Bezug auf die 
Vermögenssteuer nicht ein. Der Anteil an der S-Corporation 
unterliegt sodann zum Verkehrswert der kantonalen Ver-
mögenssteuer, unabhängig davon, ob die S-Corporation in 
den USA eine Betriebsstätte hat oder nicht. Falls in den 
USA eine Steuer auf bestimmten Vermögenswerten erhoben 
wird, ist eine Doppelbesteuerung des Vermögens nicht aus-
zuschliessen. 

3.4 Praxis der steuerlichen Behandlung von S-Corpora-
tions in den Kantonen. Wie die Praxis zur steuerlichen Be-
handlung von S-Corporations in den Kantonen aussieht, zeigt 
eine von den Autorinnen und vom Autor im Jahr 2022 durch-

Abbildung 2: UMFRAGE ZUR BESTEUERUNG VON S-CORPORATIONS
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geführte Umfrage bei den kantonalen Steuerverwaltungen 
auf. Das Ergebnis der Umfrage ist in Abbildung 2 ersichtlich. 

Die Mehrheit der kantonalen Steuerverwaltungen gab an, 
über keine Praxis betreffend die steuerliche Behandlung von 
S-Corporations zu verfügen. Einzig die Steuerverwaltungen 
der Kantone Bern, Basel-Landschaft, Zug und Zürich zeigen 
Erfahrungswerte. Tabelle 1 gibt eine Übersicht, wie diese Kan-
tone die Anteilsinhaberinnen und Anteilsinhaber von S-Cor-
porations mit Wohnsitz in der Schweiz besteuern. 

4. VERRECHNUNGSSTEUER
4.1 Allgemeines zur Verrechnungssteuer bei transpa-
renten Unternehmen. Hält die S-Corporation eine Betei-
ligung an einer Schweizer Gesellschaft, sind die Verrech-
nungssteuerfolgen zu prüfen (vgl. Abbildung 3).

Schüttet die Schweizer Tochter AG eine Dividende an ihre 
Muttergesellschaft, die in den USA inkorporierte S-Corpo-
ration, aus, unterliegt diese Ausschüttung gemäss Art. 4 
Abs. 1 Bst. b VStG der Verrechnungssteuer. Die S-Corporation 
könnte im eigenen Namen eine Entlastung von der Verrech-
nungssteuer geltend machen, wenn sie eine in einem Ver-
tragsstaat ansässige Person gemäss Art. 4 Abs. 1 Bst. a DBA 
US–CH ist und eines der Kriterien für die Abkommens-
berechtigung nach Art. 22 DBA US–CH erfüllt. Wie unter 
Ziff. 2.2 dargelegt, gilt jedoch die S-Corporation durch die 
transparente Betrachtung nicht als ansässig i. S. v. Art. 4 
Abs. 1 Bst. a DBA US–CH und ist entsprechend nicht zur 
Rückerstattung der Verrechnungssteuer berechtigt. Die 
Rückerstattung der Verrechnungssteuer können somit nur 
die einzelnen Anteilsinhaberinnen und Anteilsinhaber vor-
nehmen [26]. 

4.2 Anteilsinhaberin oder Anteilsinhaber ist in der 
Schweiz ansässig. In der Schweiz ansässige Anteilsinha-
berinnen und Anteilsinhaber einer S-Corporation können 
die Rückerstattung der Verrechnungssteuer auf dem ihnen 
zustehenden Anteil grundsätzlich gestützt auf Art. 21 ff. 
VStG geltend machen, dies gilt jedoch nur, sofern die Erträge 
nicht einer ausländischen Betriebsstätte zuzurechnen und 
somit der Schweizer Besteuerung entzogen sind. Da der 

Schweiz an Erträgen, welche einer Betriebsstätte der S-Cor-
poration in den USA zufliessen, kein Besteuerungsrecht zu-
steht, verweigert die ESTV die Rückerstattung der Verrech-
nungssteuer an inländische Anteilsinhaberinnen und An-
teilsinhaber [27]. Diese Ansicht der ESTV wird in der Lehre 
kritisiert; vielmehr müsse unterschieden werden, ob Kapital-
gesellschaften und Genossenschaften oder aber natürliche 
Personen als Anteilsinhaberinnen oder Anteilsinhaber einer 
LLC/S-Corporation auftreten. Soweit es sich um Kapitalge-
sellschaften und Genossenschaften handle, bleibe das Ver-
rechnungssteuersubstrat mit der Gesellschaft/Genossen-
schaft verhaftet, weshalb sich die Rückerstattung der Ver-
rechnungssteuer anbiete [28]. Die Autorinnen und der Autor 

Tabelle 1: BESTEUERUNG VON S-CORPORATIONS DER ANTEILSINHABERINNEN 
UND ANTEILSINHABER MIT WOHNSITZ IN DER SCHWEIZ

Kantone Ergebnisse 

Qualifikation der S-Corporation 
aus Schweizer Sicht

Anforderungen an Substanz 
der Betriebsstätte in den USA

Besteuerungszeitpunkt der Gewinne 
bei den Anteilsinhaberinnen und Anteils-
inhabern

BE Juristische Person Ja Ausschüttung

BL Juristische Person n/a Besteuerung, sofern Anteilsinhaberinnen und 
Anteilsinhaber über Mittel frei verfügen 
können (z. B. Zuweisung auf Kapitalkonto oder 
Kontokorrent)

ZG Juristische Person Ja Ausschüttung

ZH Juristische Person Ja Ausschüttung

Abbildung 3: VERRECHNUNGSSTEUERFOLGEN

Dividende

Tochter AG

S-Corporation
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stimmen dieser Auffassung grundsätzlich zu, insbesondere 
in Bezug auf LLC. Bei den S-Corporations bleibt zu beachten, 
dass nur natürliche Personen als Anteilsinhaberin oder An-
teilsinhaber einer S-Corporation auftreten können, mit Aus-
nahme von bestimmten gemeinnützigen Organisationen, 
Trusts und Nachlässen. Da Letztere gewöhnlich nicht in 
Form von Kapitalgesellschaften und Genossenschaften auf-
treten und eine S-Corporation hauptsächlich von natürli-
chen Personen gehalten wird, ist eine Rückerstattung der 
Verrechnungssteuer nach geltender Praxis nicht möglich. 
Dies führt bei den Anteilsinhaberinnen und Anteilsinha-
bern einer S-Corporation mit Wohnsitz in der Schweiz zu 
einer definitiven Steuerbelastung von 35 % auf den der Ver-
rechnungssteuer unterliegenden Erträgen, wenn diese einer 
ausländischen Betriebsstätte zuzurechnen sind.

4.3 Anteilsinhaberin oder Anteilsinhaber ist in den USA 
oder in einem Drittstaat ansässig. Praxisgemäss kann die 
S-Corporation – analog der LLC – stellvertretend für die in 
den USA ansässigen natürlichen Personen die Rückerstat-
tung bis zu einem Residualsatz von 15 % geltend machen [29]. 
Für Anteilsinhaberinnen und Anteilsinhaber, welche in 
einem Drittstaat ansässig sind, ist die Rückerstattung an-
hand des jeweiligen DBA zwischen der Schweiz und diesem 
Drittstaat zu beurteilen.

Diese Praxis hat zur Konsequenz, dass die Anteilsinha-
berinnen und Anteilsinhaber von S-Corporations mit Wohn-

sitz in der Schweiz gegenüber den Anteilsinhaberinnen und 
Anteilsinhabern mit Wohnsitz in den USA oder in einem 
Drittstaat bezüglich der Rückerstattung der Verrechnungs-
steuer benachteiligt sind, soweit eine Betriebsstätte in den 
USA bejaht wird.

5. FAZIT
Nimmt eine Anteilsinhaberin oder ein Anteilsinhaber einer 
S-Corporation in der Schweiz Wohnsitz, führt dies zu zahl-
reichen steuerlichen Fragen. Wie der Artikel aufzeigt, hat die 
Mehrheit der Kantone diesbezüglich keine Erfahrung. Um 
eine Doppelbesteuerung zu verhindern, ist entscheidend, 
dass vor dem Umzug in die Schweiz die gesellschaftsrechtli-
che Struktur geprüft und allenfalls bereinigt wird. Damit 
der Gewinn in die USA ausgeschieden werden kann, muss 
die S-Corporation für die Begründung einer Betriebsstätte 
in den USA über genügend Substanz verfügen. Falls die S-
Corporation über schweizerische Beteiligungen verfügt, ist 
zu berücksichtigen, dass nach der aktuellen Praxis der ESTV 
die Verrechnungssteuer nach Wohnsitznahme in der Schweiz 
nicht mehr zurückgefordert werden kann. Weiter stellen sich 
schwierige Fragestellungen, wenn die S-Corporation in den 
USA an Substanz verliert (z. B. durch Aufgabe der Geschäfts-
tätigkeit) und dadurch der Gewinn aus Schweizer Sicht nicht 
mehr in die USA ausgeschieden wird. Eine sorgfältige Prü-
fung des Einzelfalls ist nach Ansicht der Autorinnen und des 
Autors deshalb unerlässlich.� n

Fussnoten: 1) Internal Revenue Code (IRC). 2) Vgl. 
Scheller P., S-Corporation als Steuerfalle für US-
Expatriates?, in: Internationale Steuer-Rundschau 
(ISR), 2017, Heft 6, S. 189–228, S. 189, Ziff. I. 3) Der 
Begriff S-Corporation kommt aus dem US-Ein-
kommenssteuerrecht. Im Unterabschnitt S des IRC 
sind die Sonderregelungen für kleine, geschäftlich 
tätige Gesellschaften enthalten, deswegen S-Cor-
poration. 4) Instructions for Form 2553 des Depart-
ment of Treasury, Internal Revenue Service, https://
www.irs.gov/pub/irs-pdf/i2553.pdf, S. 1, abgerufen 
am 15. Februar 2023. 5) Vgl. zum Ganzen Scheller, 
a. a. O., S. 189 f., Ziff. I ff. 6) Vgl. Kreisschreiben 
Nr. 27 der ESTV vom 17. Dezember 2009 (KS 27), 
Ziff. 2.3.2. in fine. 7) Vgl. ausführlich Duss F./Buch-
mann M., in: Zweifel M. /  Beusch M. (Hrsg.), Kom-
mentar zum Schweizerischen Steuerrecht, Bundes-
gesetz über die direkte Bundessteuer (DBG), 4. Auf-
lage, Basel 2022, Art. 69 DBG, N 7a. 8) Vgl. Duss/
Buchmann, a. a. O., N 7a; vgl. auch SSK, Arbeits-
gruppe Unternehmenssteuern: Praxishinweise zur 
steuerlichen Behandlung der US-amerikanischen 
Limited Li abil ity Company bei den direkten Steu-
ern (Praxishinweise SSK), S. 2 f., Ziff. 1. 9) BGer 
2C_894/2013 und 2C_895/2013 vom 18. September 
2015 E. 3.1. 10) Diese Qualifikation wurde in der 
Lehre kritisiert. Vgl. dazu Locher P., Kommentar 
zum Bundesgesetz über die direkte Bundessteuer, 
1. Teil, Art. 1–48 DBG, 2. Auflage, Basel 2019, Art. 6, 
N 12; Oesterhelt S. /  Schreiber  S., in: Zweifel M. /  
Beusch M. (Hrsg.), Kommentar zum Schweizeri-
schen Steuerrecht, Bundesgesetz über die direkte 
Bundessteuer (DBG), 4. Auflage, Basel 2022, Art. 49 

DBG, N 43. Letztere führen aus, dass die steuerli-
che Behandlung einer ausländischen juristischen 
Person im Inkorporationsstaat im Hinblick auf 
die Behandlung als juristische Person nach Art. 49 
Abs. 3 DBG keine Rolle spielen könne. Zwar möge 
es zutreffen, dass dadurch das Problem der doppel-
ten Nichtbeteuerung in gewissen Fällen wirksamer 
vermieden werden könne, die Vermeidung doppel-
ter Nichtbesteuerung jedoch der Konzeption des 
DBG fremd sei – ansonsten gäbe es auch keine uni-
laterale Freistellung von Betriebsstättengewinnen; 
vgl. auch BGer 2C_365/2021 vom 13. Dezember 2022, 
in welchen das Bundesgericht die Anteile an einer 
Immobiliengesellschaft nach französischem Recht, 
welche in Frankreich transparent besteuert wird, 
der Vermögenssteuer unterstellt, da nach inner-
staatlichem Schweizer Recht die Gesellschaft als 
nicht transparente juristische Person qualifiziert. 
11) Entscheid des Steuerrekursgerichts des Kan-
tons Zürich vom 29. Februar 2016, 1DB.2015.244 /  
1ST.2015/297, E. 2.d. 12) Vgl. Entscheid des Steuer-
rekursgerichts des Kantons Zürich vom 29. Februar 
2016, a. a. O., E. 2.d.; Duss/Buchmann, a. a. O., N 7g, 
welche ausführen, dass das Steuerrekursgericht in 
seinem Urteil nicht auf den BGer 2C_894/2013 und 
2C_895/2013 vom 18. September 2015 verwies, wes-
halb unklar bleibe, ob dieser überhaupt berück-
sichtigt wurde. 13) Entscheid des Steuerrekurs-
gerichts des Kantons Zürich vom 29. Februar 2016, 
a. a. O., E. 2.c.aa. 14) Praxishinweise SSK, Ziff. 1, S. 3. 
15) Entscheid des Steuerrekursgerichts des Kantons 
Zürich vom 29. März 2022, DB.2020.14 /  ST.2020.20, 
E. 3.b. 16) Bloch-Riemer R. /  Hilde brand A., ISIS-Se-

minar vom September 2019, S. 19 ff., Ziff. 2.2, Fall 
S-Corporation, S. 20.; Entscheid des Steuerrekurs-
gerichts des Kantons Zürich vom 29. Februar 2016, 
a. a. O., E. 2.b m. w. H.; dasselbe gilt auch für LLCs, 
welche in den USA einer transparenten Besteue-
rung unterliegen, vgl. diesbezüglich die Praxis-
hinweise SSK, Ziff. 2.2, S. 5. 17) Ausführlich vgl. 
Scheller, a. a. O., S. 189 f., Ziff. II. 18) Vgl. Ziff. 2.1. 
19) Vgl. auch KS 27, Ziff. 2.3.2 in fine. 20) Vgl. Ent-
scheid des Steuerrekursgerichts des Kantons Zü-
rich vom 29. Februar 2016, a. a. O., E. 2.d; Bloch-Rie-
mer/Hildebrand, a. a. O., S. 21. 21) Praxishinweise 
SSK, Ziff. 2.2, S. 5. 22) Bloch-Riemer/Hildbrand, 
a. a. O., S. 21. 23) Art. 7 Abs. 1 DBA US–CH i. V. m. 
Art. 23 Abs. 1 Bst. a DBA US–CH; Praxishinweise 
SSK, Ziff. 2.2, S. 5. 24) Locher, a. a. O., Art. 6 N 12. 
25) Gleicher Ansicht Bloch-Riemer/Hildbrand, 
a. a. O., S. 19 und 21. 26) Vgl. Praxishinweise SSK, 
Ziff. 2.2, S. 6; vgl. hierzu auch Hess  E., Rücker-
stattung der schweizerischen Verrechnungssteuer 
an eine amerikanische S-Corporation, FStR 2001, 
S. 124–126. 27) Vgl. Oesterhelt S. /  Schreiber S., Rück-
erstattung der Verrechnungssteuer bei Personen-
gesellschaften, Anspruchsgrundlagen im VStG 
und in Doppelbesteuerungsabkommen, StR 2022, 
S. 455–490, S. 485, Ziff. 7.2.1 f. 28) Vgl. Oesterhelt/
Schreiber, a. a. O., S. 485, Ziff. 7.2.2. 29) Vgl. Oester-
helt S. /  Oppliger O., Aktuelle Entwicklungen im 
Bereich Rückerstattung der Verrechnungssteuer, 
IFF-Seminar zum Internationalen Steuerrecht vom 
23./24. November 2021, Folie 44.
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